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Vertriebsinformation 
 
 
 
 
 

Hochwasser & Überschwemmung in Privat und KMU: 

Deckungssumme im Vorfeld selber prüfen 
 
Mit der Möglichkeit bei der Hochwasserdeckung Summen anzubieten, die über EUR 7.500 
hinausgehen, setzen wir uns einem sehr hohen Risiko aus.  
Um bereits im Vorfeld Klarheit zu bekommen, kann man bereits im Antragsprozess ohne 
Underwriting selber prüfen, ob für den Kunden höhere Summen möglich sind. 
 
 
1. Vorschäden 

Hatte der Kunde bereits Vorschäden, so gilt folgendes: 
Bei Vorschäden laut Hochwasserfragebogen oder bei Bestandskunden im Vorvertrag ist unabhängig von der 
Gefährdung laut HORA die Deckung bis maximal EUR 7.500 möglich. In Gebieten mit erhöhtem Risiko ist die Deckung 
mit EUR 4.000 limitiert. Die jeweilige Möglichkeit wird auf Basis der Adresse im Verkaufssystem angezeigt. 
 
 
2. Hochwasser und Überschwemmungsrisiko gemäß HORA 

 
Ob eine Deckung möglich ist, die über EUR 7.500 hinausgeht,  
kann man online selbst überprüfen. 
 
https://hora.gv.at 
Geprüft wird die Gefährdung für Hochwasser und Oberflächenabfluss  
laut HORA-Pass (PDF) mit Auswerteradius 50 m. 
 
So funktioniert´s 
1) Genaue Adresse eingeben 
2) Auf die Adresse klicken 
3) HORA-Pass-Radius auf 50 m stellen 
4) Auf HORA-Pass klicken 
5) PDF öffnen  
 
 
 

 

Die Deckungen EUR 50.000 und EUR 100.000 sind mit Prämienzuschlägen (siehe Seite 2) möglich,  
wenn laut HORA-Pass für das Hochwasserrisiko „keine Daten“ und für den Oberflächenabfluss „keine Daten“  
oder „niedrig“ angezeigt werden: 

 
 

 

 

 
In allen anderen Szenarien ist die Deckung mit maximal EUR 7.500 limitiert, sofern diese im Verkaufssystem 
wählbar ist. Sind im Verkaufssystem nur EUR 4.000 wählbar, so ist das die maximale Summe. 

https://hora.gv.at/


Für Inhalt und Herstellung verantwortlich: 
Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft     
www.zurich.at    

 
Dieses Dokument ist eine auszugsweise Darstellung für Vertriebspartner und keine vollständige Produkt-
beschreibung. Die Weitergabe an Kundinnen und Kunden ist unzulässig. Aus den Informationen lassen sich 
keine Rechtsansprüche gegenüber Zurich ableiten. Rechtlich verbindlich sind die gültigen Versicherungs-
bedingungen, Produktinformationsblätter und schriftliche Vereinbarungen. 
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3. Prämienzuschläge 

Sofern die Prüfung gemäß Punkt 1 und Punkt 2 ergibt, dass die Deckungen EUR 50.000 und EUR 100.000 
möglich sind, gelten folgende Einschränkungen hinsichtlich des Sondernachlasses und folgende 
Prämienzuschläge: 
 
• In der Sparte Sturm kann kein Sondernachlass vergeben werden, ausgenommen im KMU-Betriebsprodukt 

(Flexline) und der KMU-Immobilien-Versicherung. 
 

• Zusätzlich müssen nach Wahl der entsprechenden Deckung im Verkaufssystem über das  
Feld „Besondere Vereinbarung“ folgende Zuschläge verrechnet werden: 
 

Sparten   Summe Prämienzuschlag  
brutto jährlich 

HH + ST EUR      50.000,00  EUR  100,00 

HH + ST EUR    100.000,00  EUR 200,00 

HH EUR      50.000,00  EUR  40,00 

HH EUR    100.000,00  EUR  80,00 

ST EUR      50.000,00  EUR  60,00 

ST EUR    100.000,00  EUR  120,00 

 
Im Verkaufssystem muss man den Zuschlag wie folgt vermerken: 
 
Im KSS:          Im Maklernetz: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. Konvertierungen 

Für die Weiterführung von bestehenden Deckungen im Rahmen von Konvertierungen gelten grundsätzlich die 
gleichen Regelungen hinsichtlich der Prüfung und Prämienzuschläge. Abweichungen sind bei Konvertierungen 
möglich, wenn für diese vorab vom Underwriting eine entsprechende Zusage eingeholt wird.  
 
 
 


